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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1567/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 15. Juli 2003

über die Unterstützung von Strategien und Aktionen im Bereich der reproduktiven und sexuellen
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte in den Entwicklungsländern

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 179,

auf Vorschlag der Kommission (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft ist zutiefst besorgt über die Lage im
Bereich der reproduktiven und sexuellen Gesundheit von
Frauen und Männern, insbesondere derjenigen im Alter
von 15 bis 49 Jahren in den Entwicklungsländern. Die
hohe Mortalität und Morbidität von Müttern und das
Fehlen eines breit gefächerten Angebots an sicherer und
zuverlässiger Fürsorge und Diensten, an Lieferungen und
Informationen im Bereich der reproduktiven und
sexuellen Gesundheit sowie die Ausbreitung von HIV/
Aids untergraben sämtliche Bemühungen um die Beseiti-
gung der Armut, die Verstärkung der nachhaltigen
Entwicklung, die Verbesserung der Chancen und die
Sicherung der Lebensgrundlagen in den Entwicklungslän-
dern.

(2) Die freie Entscheidung des Einzelnen — der Frauen,
Männer und Jugendlichen — in Fragen der reproduk-
tiven und sexuellen Gesundheit und der damit verbun-
denen Rechte, die einen angemessenen Zugang zu Infor-
mationen, Aufklärung und Diensten voraussetzt, ist ein
wichtiger Fortschritts- und Entwicklungsfaktor und erfor-
dert, dass die Regierungen Maßnahmen einleiten und der
Einzelne Verantwortung übernimmt.

(3) Das Recht jedes Menschen auf das erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit
gehört zu den Grundrechten im Sinne von Artikel 25
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieses
Recht wird mehr als einem Fünftel der Weltbevölkerung
vorenthalten.

(4) Nach Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europ-
äischen Union muss bei der Festlegung und Durchfüh-
rung aller Politiken und Maßnahmen der Union ein
hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt sein.

(5) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten setzen sich
für das Recht des Einzelnen ein, frei über die Anzahl
seiner Kinder und die Geburtenabstände zu entscheiden;
sie verurteilen jegliche Menschenrechtsverletzung wie
Abtreibungszwang, Zwangssterilisierung, Kindestötung
bzw. Verstoßung, Aussetzung oder Misshandlung unge-
wollter Kinder als Mittel zur Eindämmung des Bevölke-
rungswachstums.

(6) Sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat
haben größere Anstrengungen der Gemeinschaft auf
dem Gebiet der reproduktiven und sexuellen Gesundheit
und der damit verbundenen Rechte in den Entwick-
lungsländern gefordert.

(7) Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben c) und d) und Artikel
31 Buchstabe b) Ziffer iii) des am 23. Juni 2000 in
Cotonou unterzeichneten AKP-EU Partnerschaftsabkom-
mens (3) zielen eindeutig darauf ab, Strategien zur
Verbesserung des Zugangs zu grundlegenden sozialen
Dienstleistungen einzubeziehen.

(8) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten werden
weiterhin maßgeblich zu den allgemeinen Anstren-
gungen für eine Unterstützung der Strategien und
Programme für reproduktive und sexuelle Gesundheit
und der damit verbundenen Rechte in den Entwick-
lungsländern beitragen und verpflichten sich, weiterhin
in diesem Bereich eine führende Rolle zu spielen, wobei
sie den Gesundheitsaspekten im Rahmen einer globalen
Politik der Armutsbekämpfung Vorrang einräumen.

(9) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind
entschlossen, einen effektiven Beitrag zur Verwirklichung
der in der Millenniums-Erklärung aufgestellten Entwick-
lungsziele zu leisten, wonach die Müttersterblichkeit um
drei Viertel verringert, eine Gleichstellung der
Geschlechter erreicht und überall auf der Welt die
Fürsorge und Dienstleistungen im Bereich der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit sichergestellt werden
sollen.

(10) Auf der Konferenz von Monterrey wurde vereinbart, dass
eine verstärkte öffentliche Entwicklungshilfe und Schul-
denerleichterungsprogramme zugunsten besserer Erge-
bnisse in den Bereichen Gesundheit und Bildung genutzt
werden sollten; der Europäischen Union fällt eine bedeu-
tende Rolle bei der Prüfung der Frage zu, wie eine
verstärkte öffentliche Entwicklungshilfe wirksamer zur
Verbesserung der nachhaltigen Entwicklung genutzt
werden könnte.
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(11) Auf der Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung (ICPD), die 1994 in Kairo stattfand,
sowie auf der ICPD + 5 im Jahr 1999 wurde eine
ehrgeizige Agenda aufgestellt. Die Gemeinschaft und ihre
Mitgliedstaaten erhalten ihre Verpflichtung im Hinblick
auf das spezifische Ziel der reproduktiven Gesundheit
aufrecht, das anlässlich der ICPD vereinbart wurde,
nämlich durch das primäre System der Gesundheitsfür-
sorge die Fürsorge im Bereich der reproduktiven
Gesundheit für alle Personen geeigneten Alters so bald
wie möglich und spätestens im Jahr 2015 zugänglich zu
machen (ICPD-Aktionsprogramm, Absatz 7.6).

(12) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind
verpflichtet, die Grundsätze aufrechtzuerhalten, die
anlässlich der ICPD und der ICPD + 5 vereinbart
wurden, und fordert die internationale Gemeinschaft,
insbesondere die Industrieländer, auf, gemeinsam den
angemessenen Anteil an der finanziellen Belastung
gemäß der Definition im ICPD-Aktionsprogramm zu
tragen.

(13) Obwohl seit der ICPD Fortschritte erzielt wurden, bleibt
noch viel zu tun, bis jede Frau die Möglichkeit zu einer
gesunden Schwangerschaft und risikofreien Geburt
erhält, dem Bedarf junger Menschen im Bereich der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit entsprochen ist
und der Misshandlung und Ausbeutung von Frauen ein
Ende gesetzt wird, und zwar auch in Flüchtlings- und
Konfliktsituationen.

(14) Die dauerhafte Bereitstellung, Verfügbarkeit und
Erschwinglichkeit wirksamerer und annehmbarer
Methoden zur Empfängnisverhütung und zum Schutz
vor sexuell übertragbaren Krankheiten, einschließlich
HIV/Aids, ist von entscheidender Bedeutung für die
Verwirklichung der ICPD-Ziele. Dies erfordert eine ange-
messene Bereitstellung und Auswahl an qualitativ hoch-
wertigen Versorgungsleistungen im Bereich der repro-
duktiven Gesundheit für alle, die sie benötigen. Diese Art
der Sicherheit setzt nicht nur die Güter selbst voraus,
sondern die Fähigkeit, den entsprechenden Bedarf
vorherzusehen, sie zu finanzieren, zu beschaffen und zu
der Zeit, zu der sie benötigt werden, an die Orte zu
liefern, an denen sie benötigt werden.

(15) Anlässlich der UN-Frauenkonferenz von Peking im Jahr
1995 und der Konferenz Peking + 5 wurden die Ziele
des ICPD-Aktionsprogramms bekräftigt, und es wurde
anerkannt, dass unsachgemäß vorgenommene Abtrei-
bungen das Leben zahlreicher Frauen gefährden und dass
Tod und Verletzung durch sichere und effektive
Maßnahmen im Bereich der reproduktiven Gesundheit
verhindert werden könnten.

(16) Im Rahmen dieser Verordnung werden weder Anreize
zu Sterilisierung und Schwangerschaftsabbruch noch
fragwürdige Tests von Empfängnisverhütungsmethoden
in den Entwicklungsländern unterstützt. Wenn Koopera-
tionsmaßnahmen durchgeführt werden, sollten die
anlässlich der ICPD angenommenen Beschlüsse, insbe-
sondere Absatz 8.25 des ICPD-Aktionsprogramms,
denen zufolge unter anderem Abtreibung keinesfalls als
Mittel der Familienplanung gefördert werden sollte, strikt
eingehalten werden. Dienstleistungen im Bereich der
Beratung, Aufklärung und Familienplanung nach Abtrei-
bungen sollten unverzüglich angeboten werden, was
auch zur Vermeidung wiederholter Abtreibungen
beitragen wird.

(17) Die Erfahrung hat gelehrt, dass Bevölkerungs- und
Entwicklungsprogramme am effektivsten sind, wenn
Schritte unternommen wurden, um den Status der
Frauen zu verbessern (ICPD-Aktionsprogramm, Absatz
4.1). Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine Voraus-
setzung für eine verbesserte reproduktive Gesundheit,
und Männer sollten die volle Verantwortung für ihr
sexuelles und reproduktives Verhalten übernehmen
(ICPD-Aktionsprogramm, Absatz 4.25).

(18) Die Effizienz von Programmen zur Unterstützung natio-
naler Strategien zur Verbesserung der reproduktiven und
sexuellen Gesundheit in Entwicklungsländern hängt teil-
weise von der verbesserten Koordination der Hilfe
sowohl auf europäischer als auch auf internationaler
Ebene ab, und zwar insbesondere mit den Organisa-
tionen, Fonds und Programmen der Vereinten Nationen,
vor allem dem UN-Bevölkerungsfonds.

(19) Denjenigen, die für die reproduktive Gesundheit Sorge
tragen, fällt eine bedeutende Rolle bei der Vorbeugung
gegen HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Krank-
heiten zu.

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 1484/97 des Rates vom 22.
Juli 1997 über die Unterstützung der Bevölkerungspoli-
tiken und -programme in den Entwicklungsländern (1),
deren Geltungsdauer zum 31. Dezember 2002 befristet
war, wird mit der vorliegenden Verordnung hinfällig und
sollte deshalb aufgehoben werden. Die während ihrer
Anwendung gewonnenen Erfahrungen sollten sich in der
Anwendung der vorliegenden Verordnung widerspiegeln.

(21) Mit dieser Verordnung wird für die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgelegt, der für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdiszi-
plin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (2)
bildet.

(22) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (3) erlassen werden.

(23) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Verbesserung der reproduktiven und sexuellen Gesund-
heit und die Gewährleistung des Schutzes der damit
verbundenen Rechte unter besonderer Berücksichtigung
der Entwicklungsländer, auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht werden können und daher
wegen des Umfangs und der Wirkungen der beabsich-
tigten Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu
erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidia-
ritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeits-
prinzip geht diese Verordnung nicht über das für die
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus —
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Ka pi te l I

Zweck und Anwendungsbereich

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft unterstützt Maßnahmen zur Verbesse-
rung der reproduktiven und sexuellen Gesundheit in den
Entwicklungsländern und zur Gewährleistung des Schutzes der
damit verbundenen Rechte.

(2) Die Gemeinschaft stellt Finanzmittel und Fachwissen
bereit, um einen ganzheitlichen Ansatz und die Anerkennung
der reproduktiven und sexuellen Gesundheit und der damit
verbundenen Rechte gemäß der Definition im ICPD-Aktions-
programm einschließlich der Gewährleistung einer risikofreien
Mutterschaft und des allgemeinen Zugangs zu einem umfas-
senden Spektrum an sicherer und zuverlässiger Fürsorge und
Diensten im Bereich der reproduktiven und sexuellen Gesund-
heit zu fördern.

(3) Vorrang bei der Zuweisung der Finanzmittel und der
Bereitstellung des Fachwissens erhalten:

a) die ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder sowie
die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen in
den Entwicklungsländern;

b) Maßnahmen, die sowohl die Strategien und Kapazitäten der
Entwicklungsländer als auch die im Rahmen der anderen
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellte
Hilfe ergänzen und verstärken.

Artikel 2

Die im Rahmen dieser Verordnung durchgeführten
Maßnahmen zielen auf Folgendes ab:

a) Gewährleistung des Rechts von Frauen, Männern und
Jugendlichen auf eine gute reproduktive und sexuelle
Gesundheit;

b) Gewährleistung des Zugangs von Frauen, Männern und
Jugendlichen zu einem umfassenden Spektrum an hochwer-
tigen, sicheren, zugänglichen, erschwinglichen und zuver-
lässigen Diensten, Lieferungen, Kursen und Informationen
einschließlich Informationen über mögliche Methoden der
Familienplanung im Bereich der reproduktiven und
sexuellen Gesundheit;

c) Verringerung der Mortalität und Morbidität von Müttern
unter besonderer Berücksichtigung der am stärksten betrof-
fenen Länder und Bevölkerungsgruppen.

Artikel 3

(1) Die Gemeinschaft leistet einen finanziellen Beitrag zu
spezifischen Maßnahmen, die auf die ärmsten und am stärksten
gefährdeten Bevölkerungsgruppen in ländlichen und städtischen
Gebieten ausgerichtet sind und der Erreichung der in Artikel 2
genannten Ziele dienen, insbesondere zu Maßnahmen, die auf
Folgendes abzielen:

a) Unterstützung und Förderung von Strategien, operationellen
Konzepten und Aktionen, die auf spezifische Ziele zur
schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf eine angeme-
ssene Basisgesundheitsversorgung und ein verantwortliches
Handeln der Dienstleistungserbringer zugeschnitten sind;

b) Erleichterung des Zugangs zu qualitativ hochwertigen
Diensten im Bereich der reproduktiven und sexuellen
Gesundheit, die insbesondere eine Wahl der Methode der

Empfängnisverhütung und die Prävention und Diagnose
sexuell übertragbarer Krankheiten einschließlich HIV/Aids
und die Möglichkeit, sich freiwillig und vertraulich beraten
und testen zu lassen, erlauben;

c) Bereitstellung von Aufklärungsprogrammen für Jugendliche
und junge Erwachsene, in deren Rahmen der Zusammen-
hang zwischen Familienplanung, reproduktiver Gesundheit,
sexuell übertragbaren Krankheiten und dem Einfluss von
HIV/Aids auf Partnerschaften im Vordergrund steht, und
von Diensten und Informationen, die sie in die Lage
versetzen, ihre reproduktive und sexuelle Gesundheit zu
schützen und ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden,
ferner ihre Beteiligung an der Gestaltung und Umsetzung
solcher Programme;

d) Bekämpfung von für die sexuelle und reproduktive Gesund-
heit von Frauen, Jugendlichen und Kindern schädlichen
Praktiken wie der Genitalverstümmelung bei Frauen,
sexueller Gewalt, Kinderehen und Frühehen;

e) Gewährleistung der dauerhaften Bereitstellung, Verfügbarkeit
und Erschwinglichkeit wirksamerer und annehmbarer
Methoden zur Empfängnisverhütung und zum Schutz vor
sexuell übertragbaren Krankheiten einschließlich HIV/Aids;

f) Förderung umfassender Gesundheitsfürsorgeprogramme für
Mütter einschließlich hochwertiger pränataler Betreuung,
Betreuung während und nach der Geburt und der Ausbil-
dung und/oder zahlenmäßige Aufstockung qualifizierter
Geburtshelfer;

g) Gewährleistung wirksamer Betreuung bei geburtshilflichen
Notfällen und postnataler Betreuung, auch im Fall von
Komplikationen aufgrund unsachgemäß vorgenommener
Abtreibungen;

h) Verringerung der Zahl unsachgemäß vorgenommener
Abtreibungen durch Verringerung der Zahl ungewollter
Schwangerschaften mittels Bereitstellung von Familienpla-
nung, verständnisvoller Beratung und Informationen, auch
in Bezug auf Empfängnisverhütungsmethoden, und durch
Investitionen in Ausbildung und Ausstattung von geeig-
netem Personal, einschließlich medizinischen Personals, zur
Bewältigung der Komplikationen aufgrund unsachgemäß
vorgenommener Abtreibungen unter hygienischen und
sicheren Bedingungen.

(2) Bei der Verwirklichung der vorstehend genannten
Maßnahmen wird der notwendigen Verbesserung der Gesund-
heitssysteme in den Entwicklungsländern besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Im Rahmen dieses Prozesses muss die Betei-
ligung und Konsultation von lokalen Gemeinschaften, Familien
und Betroffenen unter besonderer Berücksichtigung der Armen,
Frauen und Jugendlichen gewährleistet werden. Um die Nach-
haltigkeit der Verbesserungen im Bereich der Gesundheit und
des Wohlergehens sicherzustellen, werden zudem sämtliche
Maßnahmen in Kombination mit breitenwirksamen Investi-
tionen im Sozialsektor durchgeführt, die der Förderung der
Bereiche Bildungswesen, Basisorganisationen, Gleichstellung
und Sensibilisierung für geschlechterspezifische Fragen,
Umweltschutz, wirtschaftlicher Wohlstand, Ernährungssicher-
heit und Ernährungslage dienen.

Artikel 4

(1) Im Rahmen der Maßnahmen nach Artikel 3 kann die
Gemeinschaftsunterstützung in folgender Form erfolgen:

a) Finanzierung von Forschung und von Aktionsprogrammen
(die nach Möglichkeit von bzw. in Zusammenarbeit mit
Experten oder Einrichtungen der Partnerländer durchgeführt
werden);
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b) technische Hilfe, Ausbildungsmaßnahmen, Beratung und
andere Dienstleistungen;

c) Lieferungen, darunter medizinischer Bedarf, und sonstige
Produkte sowie Bauleistungen;

d) Rechnungsprüfungen, Evaluierungen und Kontrollmis-
sionen.

Im Hinblick auf die langfristige Tragfähigkeit wird dabei dem
Aufbau nationaler Kapazitäten Vorrang eingeräumt.

(2) Die Gemeinschaftsmittel können zur Deckung sowohl
von Investitionsausgaben — mit Ausnahme des Erwerbs von
Immobilien — als auch in hinreichend begründeten Ausnah-
mefällen sowie in Anbetracht der Tatsache, dass sich das
Projekt nach Möglichkeit mittelfristig selbst tragen soll, von
laufenden Kosten (die Verwaltungskosten, Instandhaltungs-
kosten und Betriebskosten umfassen), die für den Partner
vorübergehend eine Belastung darstellen, verwendet werden,
um einen optimalen Einsatz der in Absatz 1 genannten Unter-
stützung zu gewährleisten.

K a p i te l I I

Durchführung der Hilfe

Artikel 5

(1) Die Gemeinschaftsfinanzierung im Rahmen dieser
Verordnung erfolgt in Form von Zuschüssen.

(2) Bei jeder Kooperationsmaßnahme wird ein Finanzbeitrag
der in Artikel 6 aufgeführten Partner angestrebt. Die Höhe des
geforderten Beitrags richtet sich nach den Möglichkeiten des
jeweiligen Partners und nach der Art der einzelnen
Maßnahmen. Wenn es sich bei dem Partner um eine Nichtre-
gierungsorganisation (NRO) oder eine Basisorganisation
handelt, kann der Beitrag in bestimmten Fällen in Sachleis-
tungen bestehen.

(3) Die Gewährung von Finanzhilfe im Rahmen dieser
Verordnung kann Kofinanzierungen mit anderen Gebern
umfassen, insbesondere mit den Mitgliedstaaten und den
Vereinten Nationen sowie mit internationalen und regionalen
Entwicklungsbanken oder Finanzinstitutionen.

(4) Im Kontext der Maßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 1
Buchstaben b), c), d), e), f) und g) werden Anstrengungen zur
Einbeziehung der auf die reproduktive und sexuelle Gesundheit
und der damit verbundenen Rechte ausgerichteten Aktionen in
Aktionen zur Bekämpfung armutsbedingter Krankheiten unter-
nommen.

Artikel 6

(1) Als Partner für eine Finanzhilfe im Rahmen dieser
Verordnung kommen in Betracht:

a) zentralstaatliche, regionale und kommunale Behörden und
Stellen;

b) Gebietskörperschaften und andere dezentralisierte Einrich-
tungen;

c) lokale Gemeinschaften, NRO, Basisorganisationen und
andere gemeinnützige natürliche und juristische Personen
des Privatsektors;

d) regionale Organisationen;

e) internationale Organisationen, wie die Vereinten Nationen
und ihre Organisationen, Fonds und Programme, sowie
Entwicklungsbanken, Finanzinstitutionen, globale Initiativen
und internationale öffentlich-private Partnerschaften;

f) Forschungsinstitute und Hochschulen.

(2) Unbeschadet von Absatz 1 Buchstabe e) steht die Finanz-
hilfe der Gemeinschaft Partnern offen, die ihren Hauptsitz in
einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland haben, das im
Rahmen dieser Verordnung eine Gemeinschaftsunterstützung
erhält oder dafür in Betracht kommt, wobei es sich um die
tatsächliche Führungszentrale für die ihrem Gesellschaftszweck
entsprechenden Aktivitäten handeln muss. In Ausnahmefällen
kann sich dieser Sitz auch in einem anderen Drittland befinden.

Artikel 7

(1) Soweit im Rahmen der Maßnahmen Finanzierungsab-
kommen zwischen der Gemeinschaft und den Empfängerlän-
dern von Finanzierungsmaßnahmen nach dieser Verordnung
geschlossen werden, wird darin festgelegt, dass die Gemein-
schaft nicht für Steuern, Zölle und Abgaben aufkommt.

(2) In den gemäß dieser Verordnung geschlossenen Finanzie-
rungsabkommen und Verträgen wird festgelegt, dass sie der
Aufsicht und der Finanzkontrolle durch die Kommission unter-
liegen, die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort vornehmen
kann, sowie den Rechnungsprüfungen durch den Rech-
nungshof, wobei die üblichen Verfahren Anwendung finden,
die die Kommission nach den geltenden Bestimmungen, insbe-
sondere denen der Haushaltsordnung für den Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Gemeinschaften (1), nachstehend „Haus-
haltsordnung“ genannt, festlegt.

(3) Es werden die notwendigen Maßnahmen getroffen, um
den Gemeinschaftscharakter der im Rahmen dieser Verordnung
geleisteten Hilfe zum Ausdruck zu bringen.

Artikel 8

(1) Die Teilnahme an Ausschreibungen zur Vergabe von
Aufträgen steht allen natürlichen und juristischen Personen in
den Mitgliedstaaten und sämtlichen Entwicklungsländern zu
gleichen Bedingungen offen. Sie kann in Ausnahmefällen auch
auf andere Drittländer ausgedehnt werden.

(2) Die Lieferungen müssen ihren Ursprung in dem
Empfängerland, in anderen Entwicklungsländern oder in den
Mitgliedstaaten haben. In Ausnahmefällen sind Lieferungen mit
Ursprung in anderen Drittländern zulässig.

Artikel 9

(1) Um die im Vertrag genannten Ziele der Kohärenz und
Komplementarität zu verwirklichen und eine optimale Effizienz
sämtlicher Maßnahmen zu gewährleisten, kann die Kommission
alle erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen treffen, insbe-
sondere:

a) den Aufbau eines Systems für den systematischen Austausch
und die systematische Analyse von Informationen über die
von der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten finanzierten
oder zur Finanzierung vorgesehenen Maßnahmen;
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b) eine Koordinierung der Durchführung der Maßnahmen vor
Ort im Rahmen regelmäßiger Treffen und durch Informati-
onsaustausch zwischen den Vertretern der Kommission und
der Mitgliedstaaten im Empfängerland.

(2) Die Kommission kann im Benehmen mit den Mitglied-
staaten alle erforderlichen Initiativen ergreifen, um eine
ordnungsgemäße Koordinierung mit den übrigen beteiligten
Geldgebern, insbesondere denen des Systems der Vereinten
Nationen, zu gewährleisten.

K a pi te l I I I

Finanzen und Beschlussfassung

Artikel 10

(1) Der Finanzrahmen für die Durchführung dieser Verord-
nung wird für den Zeitraum 2003 bis 2006 auf 73,95 Mio.
EUR festgesetzt. Die jährliche Mittelausstattung unterliegt der
Zustimmung der Haushaltsbehörde über die geeigneten Finan-
zierungsmittel gemäß der Finanziellen Vorausschau oder mittels
der Inanspruchnahme der in der Interinstitutionellen Vereinba-
rung vom 6. Mai 1999 vorgesehenen Instrumente.

(2) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
in den Grenzen der Finanziellen Vorausschau bewilligt.

Artikel 11

(1) Die Kommission ist zuständig für die Ausarbeitung der
strategischen Programmierungsleitlinien, in denen die Koopera-
tionsmaßnahmen der Gemeinschaft unter Angabe der mess-
baren Ziele, der Prioritäten, der Fristen für bestimmte Aktions-
bereiche, der Annahmen und der erwarteten Ergebnisse defi-
niert werden. Die Programmierung erfolgt in Form einjähriger
Richtprogramme.

(2) Im Rahmen des in Artikel 13 Absatz 1 genannten
Ausschusses findet auf der Grundlage eines Berichts des Vertre-
ters der Kommission ein jährlicher Gedankenaustausch mit den
Mitgliedstaaten über die strategischen Programmierungsleitli-
nien für die durchzuführenden Maßnahmen statt. Der
Ausschuss gibt hierzu gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2
genannten Verfahren eine Stellungnahme ab.

Artikel 12

(1) Die Kommission wird beauftragt, die in dieser Verord-
nung vorgesehenen Maßnahmen nach den geltenden Haushalts-
und sonstigen Verfahren, vor allem denen der Haushaltsord-
nung, zu prüfen, zu beschließen und zu verwalten.

(2) Beschlüsse über Maßnahmen, deren Finanzierung im
Rahmen dieser Verordnung 3 Mio. EUR übersteigt, sowie über
jede Änderung dieser Maßnahmen, die zu einer Überschreitung
des ursprünglich für die betreffende Maßnahme festgesetzten
Betrages um über 20 % führt, werden nach dem in Artikel 13
Absatz 2 genannten Verfahren gefasst.

(3) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über
Beschlüsse oder Änderungen, die Maßnahmen mit einem Wert
von bis zu 3 Mio. EUR betreffen.

Artikel 13

(1) Die Kommission wird von dem für Entwicklungsfragen
geografisch zuständigen Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf 45 Tage festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

K a p i te l IV

Berichterstattung und Schlussbestimmungen

Artikel 14

(1) Nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres unterbreitet die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat in
ihrem Jahresbericht über die EG-Entwicklungspolitik Informa-
tionen über die Leitlinien für ihr jährliches strategisches
Richtprogramm und die im Laufe des Haushaltsjahres finan-
zierten Maßnahmen sowie ihre Schlussfolgerungen zur Durch-
führung dieser Verordnung während des vorangegangenen
Haushaltsjahres. Die Zusammenfassung enthält insbesondere
Angaben zu den Vorzügen und Nachteilen der Maßnahmen, zu
den Akteuren, mit denen Verträge geschlossen wurden, und zu
den Vertragssummen sowie die Ergebnisse der gegebenenfalls
von unabhängigen Sachverständigen vorgenommenen Evaluie-
rungen bestimmter Maßnahmen.

(2) Spätestens ein Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer dieser
Verordnung unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen umfassenden unabhängigen
Evaluierungsbericht über ihre Durchführung, um festzustellen,
ob die im Rahmen dieser Verordnung durchgeführten
Maßnahmen wirksam waren, und um Leitlinien zur Verbesse-
rung der Effizienz künftiger Maßnahmen festzulegen. Auf der
Grundlage dieses Evaluierungsberichts kann die Kommission
Vorschläge für die künftige Anwendung dieser Verordnung und
gegebenenfalls Vorschläge zu ihrer Änderung unterbreiten.

Artikel 15

Die Verordnung (EG) Nr. 1484/97 wird aufgehoben. Die
genannte Verordnung ist jedoch weiterhin maßgeblich für die
Durchführung der in ihrem Rahmen beschlossenen
Maßnahmen.

Artikel 16

(1) Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(2) Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 2003.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. TREMONTI
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1568/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 15. Juli 2003

über die Bekämpfung armutsbedingter Krankheiten (HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria) in
Entwicklungsländern

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 179,

auf Vorschlag der Kommission (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Recht jedes Menschen auf das erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit
gehört zu den Grundrechten im Sinne von Artikel 25
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieses
Recht wird mehr als einem Fünftel der Weltbevölkerung
vorenthalten.

(2) Nach Artikel 35 der Charta der Grundrechte der Europ-
äischen Union muss bei der Festlegung und Durchfüh-
rung aller Politiken und Maßnahmen der Union ein
hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt sein.

(3) Mehr als fünfeinhalb Millionen Menschen sterben
jährlich an HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria, die sich
am gravierendsten auf die Sterblichkeit und Lebenser-
wartung in den Entwicklungsländern auswirken. Darüber
hinaus machen diese Krankheiten jahrelange Bemü-
hungen und Erfolge im Bereich der Entwicklung
zunichte und geben langfristig aufgrund ihrer destabili-
sierenden Wirkung auf die Gesellschaft Anlass zu großer
Sorge.

(4) Es gilt inzwischen als weithin anerkannt, dass Präven-
tion, Betreuung und Behandlung ein Ganzes bilden und
synergistisch wirken.

(5) Da diese Krankheiten nicht eingedämmt werden konnten
und ihre Auswirkungen nachweislich zunehmen, sind sie
in den Mittelpunkt der Entwicklungsdebatte gerückt —
so wie dies die auf der Sondertagung der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedete
Verpflichtungserklärung vom Juni 2001, in der HIV/Aids
als eine die Entwicklung gefährdende Notstandslage
anerkannt wurde, und die von der Weltgesundheitsver-
sammlung der WHO abgegebene Erklärung, wonach
Tuberkulose und Malaria globale Notlagen darstellen,
belegen — und haben Forderungen nach Sofortmaß-
nahmen und eine Reihe nationaler, regionaler und inter-
nationaler Initiativen ausgelöst, die alle auf die Errei-
chung der Entwicklungsziele der Millenniums-Erklärung
abzielen, die klare Vorgaben für die Bekämpfung von
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria umfassen und zu
deren Einhaltung sich die Europäische Gemeinschaft und
ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben.

(6) In der genannten Verpflichtungserklärung der Vereinten
Nationen haben sich die Teilnehmer verpflichtet, allein
für HIV/Aids bis zum Jahr 2005 durch die schrittweise
Aufstockung der Mittel das Gesamtziel jährlicher
Ausgaben für die Epidemie in der Höhe von 7 bis 10
Milliarden US-Dollar in den Ländern mit niedrigem und
mittlerem Einkommen sowie in den Ländern, in denen
sich HIV/Aids rasch ausbreitet oder eine rasche Ausbrei-
tung droht, zur Prävention, Betreuung, Behandlung,
Unterstützung und Folgenminderung von HIV/Aids zu
erreichen und Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzu-
stellen, dass die benötigten Finanzmittel zur Verfügung
gestellt werden, insbesondere von den Geberländern und
auch von den einzelstaatlichen Haushalten, eingedenk
der Tatsache, dass die Mittel der am stärksten betrof-
fenen Länder äußerst begrenzt sind.

(7) Die Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria
erfordert ein geeignetes strukturelles, sowohl umfas-
sendes als auch kohärentes Konzept, das die finanziellen
und personellen Mittel der meisten Entwicklungsländer
übersteigt. Aufgrund ihres Ausmaßes und ihres grenzü-
berschreitenden Charakters sind die armutsbedingten
Krankheiten ein Beispiel für Probleme, die ein systemati-
sches, aufeinander abgestimmtes Vorgehen der Völkerge-
meinschaft erfordern. Die einzuleitenden Maßnahmen
liegen im Interesse aller und sollten deshalb nicht
ausschließlich als eine Frage der Entwicklungshilfe
gesehen werden.

(8) In der Erklärung von Doha über das Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem
Eigentum (TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche
Gesundheit wurde festgehalten, dass das TRIPS-Überein-
kommen Mitglieder nicht daran hindert und nicht daran
hindern sollte, Maßnahmen zu ergreifen, um die öffent-
liche Gesundheit zu schützen, und dass das Abkommen
so interpretiert und angewandt werden kann und sollte,
dass es das Recht der WTO-Mitglieder, die öffentliche
Gesundheit zu schützen, fördert, und insbesondere das
Recht, den Zugang zu Medikamenten für alle zu sichern,
und es wurde bekräftigt, dass die WTO-Mitglieder das
Recht haben, die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkom-
mens, die für diesen Fall Flexibilität erlauben, voll
auszuschöpfen.

(9) Die Effizienz von Programmen zur Unterstützung natio-
naler Strategien zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuber-
kulose und Malaria hängt teilweise von der verbesserten
Koordination der Hilfe sowohl auf europäischer als auch
auf internationaler Ebene, und zwar insbesondere mit
den Organisationen, Fonds und Programmen der
Vereinten Nationen unter Einbeziehung der Partner-
schaften zwischen dem Privatsektor, dem öffentlichen
Sektor und dem Vereinssektor, sowie von einer genauen
Abstimmung der Verfahren auf die jeweiligen Strategien
und beteiligten Partner ab.
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(10) Die öffentliche Gesundheit fällt in den Aufgabenbereich
des Staates. Eine unzureichende staatliche Politik hat das
Unvermögen des Marktes, im Bereich der vernach-
lässigten Krankheiten die erforderliche Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit zu leisten, noch verstärkt. Im Jahre
2000 betrafen nur 10 % der gesamten Forschung und
Entwicklung Krankheiten, die für 90 % der Erkrankungen
in der Welt verantwortlich sind. Grad und Form der
Vernachlässigung variieren je nach Krankheit, und unter-
schiedliche Strategien sind nötig, um dieses Ungleichge-
wicht zu beheben. Es müssen umfassende Maßnahmen
eingeleitet werden, um das Versagen des Marktes im
Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln auszuglei-
chen, und zwar durch die verstärkte Bereitstellung von
öffentlichen Mitteln, auch durch die Unterstützung der
Erforschung und Entwicklung spezieller globaler öffentli-
cher Güter und wirksamer Präventions- und Behand-
lungsmethoden zur Bekämpfung dieser Krankheiten in
den Entwicklungsländern sowie die Schaffung angeme-
ssener Anreize für den Privatsektor im Hinblick auf eine
entsprechende Investitionstätigkeit.

(11) Speziell auf die Bekämpfung der armutsbedingten Krank-
heiten ausgerichtete Maßnahmen müssen in geeigneter
Weise in den weiteren Kontext einer allgemeinen Verbes-
serung und höheren Wirksamkeit der Gesundheitssy-
steme und Gesundheitsdienste in den Entwicklungslän-
dern eingefügt werden. Erhebliche Verbesserungen dieser
Systeme sind von entscheidender Bedeutung, wenn HIV/
Aids, Tuberkulose und Malaria wirksam bekämpft
werden sollen. Es müssen besondere Anstrengungen
unternommen werden, um Maßnahmen zur
Bekämpfung der armutsbedingten Krankheiten und
Maßnahmen im Bereich der reproduktiven und sexuellen
Gesundheit und Rechte miteinander zu verbinden.

(12) Die Verbesserung der gesundheitlichen Situation ist eine
unerlässliche Voraussetzung und ein wesentlicher Faktor
der nachhaltigen Entwicklung. Da die in dieser Verord-
nung vorgesehene Art der Hilfe für die betroffenen Part-
nerländer und Bevölkerungsgruppen somit direkt und
konkret die Entwicklung fördert, leistet sie einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklungspolitik der Gemeinschaft.

(13) Im Sinne der Kohärenz sollten alle Gemeinschaftspoli-
tiken dem Ziel der Verbesserung der gesundheitlichen
Situation und der Armutslinderung Rechnung tragen.

(14) In ihren Mitteilungen an den Rat und das Europäische
Parlament vom 20. September 2000 und vom 21.
Februar 2001 über die Aktion zur Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten im Rahmen der Armutslinderung hat
die Kommission dargelegt, welche politischen
Grundsätze und vorrangigen Strategien verwirklicht
werden müssen, um die Effizienz der Interventionen der
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten in diesem Bereich
zu steigern.

(15) In seinen Entschließungen vom 10. November 2000 und
vom 14. Mai 2001 hat der Rat auf die schwerwiegenden
Auswirkungen der Epidemien HIV/Aids, Tuberkulose
und Malaria verwiesen und hervorgehoben, dass die
Bemühungen um eine stärkere Unterstützung auf natio-
naler, regionaler und globaler Ebene intensiviert werden
müssen.

(16) Der Rat in seiner Entschließung vom 14. Mai 2001 und
das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom
4. Oktober 2001 (1) haben das gemeinschaftliche Akti-
onsprogramm: Beschleunigte Aktion zur Bekämpfung
von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria im Rahmen der
Armutslinderung befürwortet und betont, dass angeme-
ssene personelle und finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden müssen, um eine wirksame Umsetzung
des Programms zu ermöglichen.

(17) In der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der
Kommission vom 31. Mai 2001, in der genannten
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4.
Oktober 2001 und in der Entschließung der Paritäti-
schen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU vom 1.
November 2001 wurde der Vorschlag des Generalse-
kretärs der Vereinten Nationen zur Einrichtung eines
Globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV/Aids, Tuber-
kulose und Malaria, der am 29. Januar 2002 seine Tätig-
keit aufgenommen hat, begrüßt und betont, dass die
Beiträge zu diesem Fonds bereits bestehende Ressourcen
ergänzen sollten.

(18) In der genannten Verpflichtungserklärung der Vereinten
Nationen und insbesondere in der auf der Monterrey-
Konferenz abgegebenen Erklärung heißt es, dass eine
Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA) und
Schuldenerleichterungsprogramme zu einer Verbesse-
rung der Gesundheits- und Bildungssysteme beitragen
sollen. Der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
kommt eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht zu
untersuchen, wie eine Anhebung der öffentlichen
Entwicklungshilfe, einschließlich Schuldenerleichterungs-
regelungen, wirksamer im Kampf gegen HIV/Aids,
Tuberkulose und Malaria eingesetzt werden kann.

(19) In ihren Entschließungen vom September 1998, Oktober
2000 und März 2002 hat die Paritätische Parlamentari-
sche Versammlung AKP-EU unterstrichen, dass HIV/Aids
sämtliche Entwicklungsanstrengungen gefährdet und
somit ein rasches Handeln erforderlich ist.

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 550/97 des Rates vom 24.
März 1997 über die Aktionen zur HIV/Aids-Bekämpfung
in den Entwicklungsländern (2) wird mit der vorliegenden
Verordnung hinfällig und sollte deshalb aufgehoben
werden.

(21) Mit dieser Verordnung wird für die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgesetzt, der für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdiszi-
plin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (3)
bildet.
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(22) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit-
äten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(23) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Bekämpfung der drei wichtigsten übertragbaren Krank-
heiten im Rahmen der Armutslinderung unter beson-
derer Berücksichtigung der Entwicklungsländer, auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden kann und daher wegen des Umfangs und der
Wirkungen der beabsichtigten Maßnahme besser auf
Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemein-
schaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden.
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche
Maß hinaus —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Ka pi te l I

Zweck und Anwendungsbereich

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft führt das Aktionsprogramm der
Europäischen Gemeinschaft zur Bekämpfung der drei wichtig-
sten übertragbaren Krankheiten — HIV/Aids, Tuberkulose und
Malaria — in den Entwicklungsländern durch.

(2) Im Rahmen dieses Programms stellt die Gemeinschaft
den Akteuren im Entwicklungsbereich Finanzmittel und Fach-
wissen bereit, um den Zugang zur Gesundheitsfürsorge für alle
zu verbessern und ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum im
Rahmen des Gesamtziels der Armutslinderung im Hinblick auf
deren endgültige Beseitigung zu fördern.

(3) Vorrang bei der Zuweisung der Finanzmittel und der
Bereitstellung des Fachwissens erhalten

a) die ärmsten und am wenigsten entwickelten Länder sowie
die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen in
den Entwicklungsländern;

b) Maßnahmen, die sowohl die Strategien und Kapazitäten der
Entwicklungsländer als auch die im Rahmen der anderen
Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellte
Hilfe ergänzen und verstärken.

Artikel 2

Die im Rahmen dieser Verordnung durchgeführten
Maßnahmen zielen auf Folgendes ab:

a) optimierte Wirksamkeit bestehender Mittel, Dienste und
Produkte, die auf die Verhütung und Bekämpfung der wich-
tigsten übertragbaren Krankheiten abzielen, von denen die
ärmsten Bevölkerungsgruppen betroffen sind;

b) bessere Bezahlbarkeit wichtiger Arzneimittel und Diagnose-
verfahren für die drei Krankheiten;

c) erhöhte Investitionen in die Forschung und Entwicklung,
einschließlich der Bereiche Impfstoffe, Mikrobizide und
neuartige Behandlungsmethoden.

Artikel 3

Die Gemeinschaft leistet einen finanziellen Beitrag zu spezifi-
schen Projekten, mit denen die in Artikel 2 genannten Ziele
verfolgt werden, und insbesondere zu Projekten, die auf
Folgendes abzielen:

a) Bereitstellung des notwendigen technischen, wissenschaftli-
chen und normativen Inputs, um im Rahmen des Gesamt-
haushalts für Entwicklungszusammenarbeit Gesundheits-
maßnahmen Vorrang einräumen zu können, und Verbesse-
rung der Ergebnisse der Bekämpfung der drei wichtigsten
übertragbaren Krankheiten anhand eines Konzepts, das
Prävention, Behandlung und Betreuung gleichermaßen
berücksichtigt und bei dem die Prävention als eine wichtige
Priorität gilt, wobei anerkannt wird, dass ihre Wirksamkeit
zunimmt, wenn sie mit Behandlung und Betreuung einher-
geht; es muss auch zur Kenntnis genommen werden, dass
wichtige Maßnahmen auf der Grundlage eines Gesamtkon-
zepts erwogen werden müssen, das auch Verhaltensmuster
und Faktoren wie sauberes Wasser und Abwasseraufberei-
tung, Raumplanung, Ernährung und Berücksichtigung der
Geschlechterdimension in den Mittelpunkt rückt;

b) Verbesserung der Wirksamkeit der Gesundheitsmaßnahmen
zur Bekämpfung der drei wichtigsten übertragbaren Krank-
heiten im Rahmen eines erweiterten umfassenden Gesund-
heitssystems einschließlich öffentlicher Dienste;

c) Verbesserung des Verständnisses der Auswirkungen der
armutsbedingten Krankheiten auf die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung sowie der Wirkung von Strate-
gien zur Abschwächung der mit den Krankheiten verbun-
denen negativen sozioökonomischen Folgen;

d) Verbesserung der Arzneimittelpolitik und -praktik und
Unterstützung der Entwicklungsländer auf regionaler oder
nationaler Ebene beim Ausbau einer den Qualitätsanforde-
rungen entsprechenden lokalen Produktion wichtiger vorbe-
ugender und therapeutischer Arzneimittel entsprechend der
Erklärung von Doha über das Übereinkommen über
handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
(TRIPS-Übereinkommen) und die öffentliche Gesundheit;

e) Förderung eines Preisstaffelungssystems für in den Entwick-
lungsländern benötigte wichtige Arzneimittel, das die
niedrigsten möglichen Preise gewährleisten soll;

f) Analyse der Auswirkungen von Faktoren wie Höhe des
Nettoeinfuhrpreises, Zölle, Steuern, Einfuhr-, Vertriebs- und
örtliche Registrierungsgebühren auf die Verbraucherpreise
für medizinische Erzeugnisse in den Entwicklungsländern;
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g) sofern zweckmäßig, Unterstützung der Entwicklungsländer
durch technische Hilfe, um sie in die Lage zu versetzen,
Aspekte der öffentlichen Gesundheit im Einklang mit dem
TRIPS-Übereinkommen, wie in der Erklärung von Doha
über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche
Gesundheit präzisiert, anzugehen, damit die Entwick-
lungsländer die öffentliche Gesundheit schützen und den
Zugang aller zu Arzneimitteln fördern können;

h) Förderung öffentlicher Investitionen und Entwicklung einer
Palette von Anreizen für mehr private Investitionen im
Bereich Forschung und Entwicklung neuer Behandlungsme-
thoden — insbesondere Impfstoffe und Mikrobizide,
Diagnoseverfahren und Kombinationspräparate mit fester
Zusammensetzung — zur Bekämpfung der wichtigsten
übertragbaren Krankheiten in den Entwicklungsländern;

i) Unterstützung der Teamarbeit bei klinischen, epidemiologi-
schen, operationellen und sozialen Studien, die zuverlässi-
gere Grundlagen für die gesundheitsbezogene Forschung
schaffen; die Teams werden ermutigt, wo dies sinnvoll ist,
auch Mitarbeiter aus den Entwicklungsländern einzube-
ziehen, um so zu deren Schulung beizutragen;

j) Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern, um sie in die Lage zu versetzen, groß ange-
legte klinische Versuche im eigenen Land zu koordinieren
und durchzuführen und sämtliche Stufen des Forschungs-
und Entwicklungsprozesses zu durchlaufen;

k) Unterstützung globaler Initiativen zur Bekämpfung der
wichtigsten übertragbaren Krankheiten im Rahmen der
Armutslinderung, einschließlich des Globalen Fonds zur
Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria, der
am 29. Januar 2002 seine Tätigkeit aufgenommen hat;

l) Unterstützung von Maßnahmen zur Überwachung und
Kontrolle der Arzneimittelqualität.

Artikel 4

(1) Im Rahmen der Maßnahmen nach Artikel 3 kann die
Gemeinschaftsunterstützung in folgender Form erfolgen:

a) Finanzhilfe;

b) technische Hilfe, Ausbildung, auch von Ärzten und parame-
dizinischem Personal, und andere Dienstleistungen;

c) Lieferungen, darunter medizinischer Bedarf, und sonstige
Produkte sowie Bauleistungen;

d) Rechnungsprüfungen, Evaluierungen und Kontrollmis-
sionen;

e) Transfer von Technologien und Fachwissen im Hinblick auf
die Herstellung von Arzneimitteln vor Ort, wann immer
dies möglich ist.

Im Hinblick auf die langfristige Tragfähigkeit wird dabei dem
Aufbau nationaler Kapazitäten Vorrang eingeräumt.

(2) Die Gemeinschaftsmittel können zur Deckung sowohl
von Investitionsausgaben — mit Ausnahme des Erwerbs von
Immobilien — als auch in hinreichend begründeten Ausnah-
mefällen und in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Projekt
nach Möglichkeit mittelfristig selbst tragen soll, von laufenden
Kosten (die Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten und
Betriebskosten umfassen), die für den Partner vorübergehend

eine Belastung darstellen, verwendet werden, um einen opti-
malen Einsatz der in Absatz 1 genannten Unterstützung zu
gewährleisten.

Kap i te l I I

Durchführung der Hilfe

Artikel 5

(1) Die Gemeinschaftsfinanzierung im Rahmen dieser
Verordnung erfolgt in Form von Zuschüssen.

(2) Bei jeder Kooperationsmaßnahme wird ein Finanzbeitrag
der in Artikel 6 aufgeführten Partner angestrebt. Die Höhe des
geforderten Beitrags richtet sich nach den Möglichkeiten des
jeweiligen Partners und nach der Art der einzelnen
Maßnahmen. Wenn es sich bei dem Partner um eine Nichtre-
gierungsorganisation (NRO) oder eine Basisorganisation
handelt, kann der Beitrag in bestimmten Fällen in Sachleis-
tungen bestehen.

(3) Die Gewährung von Finanzhilfe im Rahmen dieser
Verordnung kann Kofinanzierungen mit anderen Gebern
umfassen, insbesondere mit den Mitgliedstaaten und den
Vereinten Nationen sowie mit internationalen und regionalen
Entwicklungsbanken oder Finanzinstitutionen.

(4) Im Zusammenhang mit den Maßnahmen nach Artikel 3
Buchstaben h), i) und j) wird die Gewährung von Finanzhilfe
mit den neuen Instrumenten für die Erforschung und Entwick-
lung von Produkten zur Bekämpfung armutsbedingter übertrag-
barer Krankheiten koordiniert, die im Zuge des Rahmenpro-
gramms der Gemeinschaft für Forschung und Entwicklung
2002 — 2006 umgesetzt werden.

(5) Die Bereitstellung des Beitrags zum Globalen Fonds zur
Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria erfolgt im
Wege eines zwischen der Kommission und dem Treuhänder
des Globalen Fonds zu schließenden Finanzierungsabkommens.
Dieser Beitrag wird nach den für den Globalen Fonds festzule-
genden Regeln und Verfahren verwaltet, die mit der Kommis-
sion vereinbart werden und dem Finanzierungsabkommen
beizufügen sind.

(6) Im Zusammenhang mit den in Artikel 3 Buchstaben h),
i) und j) genannten Tätigkeiten werden Anstrengungen unter-
nommen, um die im Bereich der Maßnahmen und Programme
betreffend die sexuelle und reproduktive Gesundheit beste-
henden Synergien, insbesondere für Maßnahmen zur
Bekämpfung von HIV/Aids, zu nutzen.

Artikel 6

(1) Als Partner für eine Finanzhilfe im Rahmen dieser
Verordnung kommen in Betracht:

a) zentralstaatliche, regionale und kommunale Behörden und
Stellen;

b) Gebietskörperschaften und andere dezentralisierte Einrich-
tungen;

c) lokale Gemeinschaften, NRO, Basisorganisationen und
andere gemeinnützige natürliche und juristische Personen
des Privatsektors;

d) regionale Organisationen;
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e) internationale Organisationen, wie die Vereinten Nationen
und ihre Organisationen, Fonds und Programme, sowie
Entwicklungsbanken, Finanzinstitutionen, globale Initiativen
und internationale öffentlich-private Partnerschaften;

f) Forschungsinstitute und Hochschulen.

(2) Unbeschadet von Absatz 1 Buchstabe e) steht die Finanz-
hilfe der Gemeinschaft Partnern offen, die ihren Hauptsitz in
einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland haben, das im
Rahmen dieser Verordnung eine Gemeinschaftsunterstützung
erhält oder dafür in Betracht kommt, wobei es sich um die
tatsächliche Führungszentrale für die ihrem Gesellschaftszweck
entsprechenden Aktivitäten handeln muss. In Ausnahmefällen
kann sich dieser Sitz auch in einem anderen Drittland befinden.

Artikel 7

(1) Soweit im Rahmen der Maßnahmen Finanzierungsab-
kommen zwischen der Gemeinschaft und den Empfängerlän-
dern von Finanzierungsmaßnahmen nach dieser Verordnung
geschlossen werden, wird darin festgelegt, dass die Gemein-
schaft nicht für Steuern, Zölle und Abgaben aufkommt.

(2) In den gemäß dieser Verordnung geschlossenen Finanzie-
rungsabkommen und Verträgen wird festgelegt, dass sie der
Aufsicht und der Finanzkontrolle durch die Kommission unter-
liegen, die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort vornehmen
kann, sowie den Rechnungsprüfungen durch den Rech-
nungshof, wobei die üblichen Verfahren Anwendung finden,
die die Kommission nach den geltenden Bestimmungen, insbe-
sondere denen der Haushaltsordnung für den Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Gemeinschaften (1), nachstehend „Haus-
haltsordnung“ genannt, festlegt.

(3) Es werden die notwendigen Maßnahmen getroffen, um
den Gemeinschaftscharakter der im Rahmen dieser Verordnung
geleisteten Hilfe zum Ausdruck zu bringen.

Artikel 8

(1) Die Teilnahme an Ausschreibungen zur Vergabe von
Aufträgen steht allen natürlichen und juristischen Personen in
den Mitgliedstaaten und sämtlichen Entwicklungsländern zu
gleichen Bedingungen offen. Sie kann in Ausnahmefällen auch
auf andere Drittländer ausgedehnt werden.

(2) Die Lieferungen müssen ihren Ursprung in dem
Empfängerland, in anderen Entwicklungsländern oder in den
Mitgliedstaaten haben. In Ausnahmefällen sind Lieferungen mit
Ursprung in anderen Drittländern zulässig.

Artikel 9

(1) Um die im Vertrag genannten Ziele der Kohärenz und
Komplementarität zu verwirklichen und eine optimale Effizienz
sämtlicher Maßnahmen zu gewährleisten, kann die Kommission
alle erforderlichen Koordinierungsmaßnahmen treffen, insbe-
sondere

a) den Aufbau eines Systems für den systematischen Austausch
und die systematische Analyse von Informationen über die
von der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten finanzierten
oder zur Finanzierung vorgesehenen Maßnahmen;

b) eine Koordinierung der Durchführung der Maßnahmen vor
Ort im Rahmen regelmäßiger Treffen und durch Informati-
onsaustausch zwischen den Vertretern der Kommission und
der Mitgliedstaaten im Empfängerland.

(2) Die Kommission kann im Benehmen mit den Mitglied-
staaten alle erforderlichen Initiativen ergreifen, um eine
ordnungsgemäße Koordinierung mit den übrigen beteiligten
Geldgebern, insbesondere denen des Systems der Vereinten
Nationen, zu gewährleisten. Diese Koordinierung zielt auf den
systematischen Austausch und die systematische Analyse der
Informationen über die geplanten und durchgeführten
Maßnahmen ab, um Kohärenz und Komplementarität sicherzu-
stellen.

K a pi te l I I I

Finanzen und Beschlussfassung

Artikel 10

(1) Der Finanzrahmen für die Durchführung dieser Verord-
nung wird für den Zeitraum 2003 bis 2006 auf 351 Mio. EUR
festgesetzt. Die jährliche Mittelzuweisung unterliegt der Zustim-
mung der Haushaltsbehörde über die geeigneten Finanzierungs-
mittel gemäß der Finanziellen Vorausschau oder mittels der
Inanspruchnahme der in der Interinstitutionellen Vereinbarung
vom 6. Mai 1999 vorgesehenen Instrumente.

(2) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde
in den Grenzen der Finanziellen Vorausschau bewilligt.

Artikel 11

(1) Die Kommission ist zuständig für die Ausarbeitung der
strategischen Programmierungsleitlinien, in denen die Koopera-
tionsmaßnahmen der Gemeinschaft unter Angabe der mess-
baren Ziele, der Prioritäten, der Fristen für bestimmte Aktions-
bereiche, der Annahmen und der erwarteten Ergebnisse defi-
niert werden. Die Programmierung erfolgt in Form einjähriger
Richtprogramme.

(2) Im Rahmen des in Artikel 13 Absatz 1 genannten
Ausschusses findet auf der Grundlage eines Berichts des Vertre-
ters der Kommission ein jährlicher Gedankenaustausch mit den
Mitgliedstaaten über die strategischen Programmierungsleitli-
nien für die durchzuführenden Maßnahmen statt. Der
Ausschuss gibt hierzu gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2
genannten Verfahren eine Stellungnahme ab.

Artikel 12

(1) Die Kommission wird beauftragt, die in dieser Verord-
nung vorgesehenen Maßnahmen nach den geltenden Haushalts-
und sonstigen Verfahren, vor allem denen der Haushaltsord-
nung, zu prüfen, zu beschließen und zu verwalten.
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(2) Beschlüsse über Maßnahmen, deren Finanzierung im
Rahmen dieser Verordnung 5 Mio. EUR übersteigt, sowie über
jede Änderung dieser Maßnahmen, die zu einer Überschreitung
des ursprünglich für die betreffende Maßnahme festgesetzten
Betrages um über 20 % führt, werden nach dem in Artikel 13
Absatz 2 genannten Verfahren gefasst.

(3) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über
Beschlüsse oder Änderungen, die Maßnahmen mit einem Wert
von bis zu 5 Mio. EUR betreffen.

Artikel 13

(1) Die Kommission wird von dem für Entwicklungsfragen
geografisch zuständigen Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf 45 Tage festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

K a p i t e l IV

Berichterstattung und Schlussbestimmungen

Artikel 14

(1) Nach Ablauf eines jeden Haushaltsjahres unterbreitet die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat in
ihrem Jahresbericht über die EG-Entwicklungspolitik Informa-
tionen über die Leitlinien ihrer jährlichen vorläufigen Strategie-
planung und über die im Laufe des Haushaltsjahres finanzierten
Maßnahmen, einschließlich der über den Globalen Fonds zur
Bekämpfung von HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria finan-
zierten Maßnahmen, sowie ihre Schlussfolgerungen zur Durch-

führung dieser Verordnung während des vorangegangenen
Haushaltsjahres. Die Zusammenfassung enthält insbesondere
Angaben zu den Vorzügen und Nachteilen der Maßnahmen
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Bekämpfung der drei
übertragbaren Krankheiten und die Armutslinderung und zu
den im Hinblick auf die festgelegten Ziele erreichten konkreten,
verwertbaren Ergebnissen. Darüber hinaus werden Informa-
tionen zu den Akteuren zur Verfügung gestellt, mit denen
Verträge geschlossen wurden, zu den Vertragssummen und zu
den vorgenommenen Auszahlungen sowie zu den Ergebnissen
der gegebenenfalls von unabhängigen Sachverständigen vorgen-
ommenen Evaluierungen bestimmter Maßnahmen.

(2) Spätestens ein Jahr vor Ablauf der Geltungsdauer dieser
Verordnung unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen unabhängigen Evaluierungsbe-
richt über ihre Durchführung, um festzustellen, ob die mit
dieser Verordnung angestrebten Ziele erreicht wurden, und um
Leitlinien zur Verbesserung der Effizienz künftiger Maßnahmen
festzulegen. Auf der Grundlage dieses Evaluierungsberichts
kann die Kommission Vorschläge für die künftige Anwendung
dieser Verordnung und gegebenenfalls Vorschläge zu ihrer
Änderung unterbreiten.

Artikel 15

Die Verordnung (EG) Nr. 550/97 wird aufgehoben. Die
genannte Verordnung ist jedoch weiterhin maßgeblich für die
Durchführung der in ihrem Rahmen beschlossenen
Maßnahmen.

Artikel 16

(1) Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(2) Sie gilt bis zum 31. Dezember 2006.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 15. Juli 2003.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
G. TREMONTI
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1569/2003 DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 5. September 2003 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 052 106,4
060 84,7
064 71,1
096 45,5
999 76,9

0707 00 05 052 120,2
096 16,4
999 68,3

0709 90 70 052 78,8
999 78,8

0805 50 10 388 62,1
524 55,6
528 46,7
999 54,8

0806 10 10 052 76,2
064 84,5
999 80,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 74,3
400 78,9
508 100,3
512 97,9
528 44,5
720 49,8
800 212,7
804 82,2
999 92,6

0808 20 50 052 109,0
388 89,0
999 99,0

0809 30 10, 0809 30 90 052 121,5
999 121,5

0809 40 05 052 78,6
060 64,5
064 65,7
066 68,5
093 70,3
094 54,9
624 129,3
994 54,7
999 73,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1570/2003 DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zur Festsetzung der Mengen, für die zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2004 Einfuhrlizenz-
anträge im Rahmen der Zollkontingente für Rindfleisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1279/98
für Bulgarien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien, Polen und Ungarn gestellt

werden können

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1279/98 der Kommission
vom 19. Juni 1998 mit Durchführungsbestimmungen zu den
gemäß den Beschlüssen 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/
299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG und 2003/285/EG des
Rates für die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik,
die Slowakische Republik, Rumänien, die Republik Polen und
die Republik Ungarn vorgesehenen Zollkontingenten für Rind-
fleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1144/2003 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1307/2003 der Kommis-
sion (3) sind die Bedingungen festgelegt worden, gemäß
denen den zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember
2003 gestellten Anträgen stattgegeben werden kann.

(2) Bei den Mengen an Rindfleischerzeugnissen mit
Ursprung in Polen und Ungarn (Kontingent mit der
Nummer 09.4707), die gemäß Artikel 2 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1279/98 zwischen dem 1. Juli und
dem 31. Dezember 2003 zu Sonderbedingungen einge-
führt werden dürfen, sind die verfügbaren Mengen
ausgeschöpft worden.

(3) Die Mengen an Rindfleischerzeugnissen mit Ursprung in
Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Slowakei,
Rumänien und Ungarn (Kontingent mit der Nummer
09.4774), die gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1279/98 zwischen dem 1. Juli und dem 31.

Dezember 2003 zu Sonderbedingungen eingeführt
werden dürfen und für die Lizenzen beantragt wurden,
waren kleiner als die verfügbaren Mengen. Gemäß
Absatz 2 des vorgenannten Artikels sind die Restmengen
für diesen Zeitraum für jedes der fünf betreffenden
Länder daher den für den zweiten Zeitraum verfügbaren
Mengen hinzuzufügen.

(4) Die Mengen an Rindfleischerzeugnissen mit Ursprung in
Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Slowakei,
Rumänien, Polen und Ungarn, die zwischen dem 1.
Januar und dem 30. Juni 2004 zu Sonderbedingungen
eingeführt werden dürfen, müssen unter Berücksichti-
gung der Restmengen für den vorhergehenden Zeitraum
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1279/98 bestimmt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mengen, für die zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni
2004 Einfuhrlizenzanträge im Rahmen der Zollkontingente für
Rindfleisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 gestellt
werden können, sind im Anhang aufgeführt, aufgeschlüsselt
nach Ursprungsländern und laufenden Nummern der Kontin-
gente.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

Für den Zeitraum gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1279/98 vom 1. Januar bis 30. Juni 2004 verfüg-
bare Mengen

Ursprungsland Laufende Nummer KN-Code Verfügbare Menge
(in Tonnen)

Ungarn 09.4707 0201
0202

7 510

09.4774 0206 10 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 99 51
0210 99 59
0210 99 90

1 100

Polen 09.4824 0201
0202
1602 50 10

10 400 (1)

Tschechische Republik 09.4623 0201
0202

3 326

Slowakei 09.4624 0201
0202

3 180

09.4644 0206 10 95
0206 29 91
0210 20

1 000

09.4648 1602 50 200

Rumänien 09.4753 0201
0202

4 000

09.4765 0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51

100

09.4768 1602 50 440

Bulgarien 09.4651 0201
0202

250

(1) 10 400 Tonnen Rindfleisch der KN-Codes 0201 und 0202 mit Ursprung in Polen oder 4 859,81 Tonnen Verarbeitungserzeugnisse
des KN-Codes 1602 50 mit Ursprung in Polen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1571/2003 DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zur Änderung von Angaben der Spezifikation einer Bezeichnung im Anhang der Verordnung (EG)
Nr. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom
14. Juli 1992 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/
2003 (2), insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92
hat die italienische Regierung für die Bezeichnung
„Parmigiano Reggiano“, die mit der Verordnung (EG) Nr.
1107/96 der Kommission vom 12. Juni 1996 über die
Eintragung der geografischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen gemäß dem in Artikel 17 der Verord-
nung (EG) Nr. 2081/92 des Rates vorgesehenen
Verfahren (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1204/2003 (4), als geschützte Ursprungsangabe
eingetragen worden ist, eine Änderung hinsichtlich der
Beschreibung, des Herstellungsverfahrens und der Etiket-
tierung sowie der Verordnung über die Ernährung der
Rinder beantragt.

(2) Die Prüfung dieses Änderungsantrags hat ergeben, dass
es sich um nicht geringfügige Änderungen handelt.

(3) Nach dem Verfahren des Artikels 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 findet für diese als nicht geringfügig
zu betrachtenden Änderungen das Verfahren nach
Artikel 6 derselben Verordnung entsprechend Anwen-
dung.

(4) Es handelt sich somit in diesen Fällen um Änderungen
im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. Nach
Veröffentlichung der vorgenannten Änderungen im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (5) wurde gegen
diese bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel
7 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 eingelegt.

(5) Deshalb müssen diese Änderungen eingetragen und im
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Änderungen im Anhang dieser Verordnung werden gemäß
Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 einge-
tragen und veröffentlicht.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

ITALIEN

Parmigiano Reggiano

— Beschreibung
Die Höhe des Laibs muss mindestens 20 cm und darf höchstens 26 cm betragen, wodurch sich auch das Mindestge-
wicht ändert, das nunmehr 30 kg ausmacht.
Abgeschafft wird die — im übrigen praktisch nie in Anspruch genommene — Möglichkeit, den Laib äußerlich
einzuölen; denn für die Vermarktung des Erzeugnisses war sie nur noch von Nachteil.

— Erzeugung
Es wird festgelegt, dass nur Rohmilch verwendet werden darf: Die Milch darf also keiner thermischen Behandlung
unterworfen oder mit Zusatzstoffen versetzt werden.
Melkvorgang, Melkhöchstdauer, Aufbewahrung der Milch in offenen Behältnissen und Teilentrahmung durch
Abschöpfen des abgesetzten Rahms, der Zusatz von veredelter Molke, die aus der natürlichen Säuerung von am
Vortage gewonnener Molke entstanden ist, die Gerinnung der Milch, das Schneiden des Teigs und die Ausformung
werden gegebenenfalls nach traditionell befolgtem („geübtem und redlichem“) Ortsbrauch beschrieben.

— Etikettierung
Die Ursprungskennzeichnung durch Prägestempelung wird durch die Anbringung einer Kaseinplakette mit der
Aufschrift „Parmigiano Reggiano“ ergänzt; außerdem wird zur Ursprungssicherung eine Kennnummer auf dem Laib
angebracht.
Nach Überprüfung der Auswahlstufe durch die Kontrollbehörde wird der Laib durch das „Consorzio di tutela del
Parmigiano Reggiano“ durch Anbringung eines unverwischbaren Schriftzuges entsprechend gekennzeichnet.

— Sonstiges — Regelung für die Futtermittel
In einem detaillierten Verzeichnis werden sämtliche verbotenen Futtermittel aufgeführt, nach Maßgabe des
derzeitigen Kenntnisstands.
Vereinfacht wurde die Futtermittelregelung in Aspekten, die sich auf den Zusammenhang mit dem geographischen
Gebiet nicht auswirken; verschärft wurde sie im Hinblick auf die Anwendung der Fütterungsmethode der „vollwer-
tigen Mahlzeit“ („piatto unico“).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1572/2003 DER KOMMISSION
vom 4. September 2003

zur Genehmigung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Beklei-
dung mit Ursprung in der Islamischen Republik Pakistan

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 138/2003 (2), insbe-
sondere Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der am 31. Dezember 1994 (3) paraphierten und
mit dem Beschluss 96/386/EG des Rates (4) genehmigten
Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und der Islamischen Republik Pakistan über die Regelung
des Marktzugangs für Textilwaren prüft die Kommission
wohlwollend die Anträge der pakistanischen Regierung
auf Anwendung „besonderer Flexibilität“.

(2) Am 27. Mai 2003 stellte die Islamische Republik
Pakistan einen Antrag auf Übertragungen zwischen den
Kategorien.

(3) Die von der Islamischen Republik Pakistan beantragten
Übertragungen liegen im Rahmen der Flexibilitäts-
grenzen nach Artikel 7 und Anhang VIII der Verordnung
(EWG) Nr. 3030/93.

(4) Daher ist es angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, dass diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie baldmöglichst in Anspruch nehmen
können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 17 der
Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 eingesetzten Textilaus-
schusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 2003 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in der Islami-
schen Republik Pakistan nach Maßgabe des Anhangs dieser
Verordnung genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. September 2003

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Pakistan
Neue Menge
nach Anpas-

sungen

Anpassung

Gruppe Kategorie Einheit Höchstmenge
2003

Menge in
Einheiten

Menge in
Tonnen % Flexibilität

Neue Menge
nach Anpas-

sungen

IB 6 Stück 49 142 000 49 972 189 2 640 000 1 500 5,4 Übertragung aus
Kategorie 28

52 612 189

IIA 9 kg 13 464 000 13 173 480 1 500 000 1 500 11,1 Übertragung aus
Kategorie 28

14 673 480

IIA 20 kg 52 407 000 55 355 640 1 000 000 1 000 1,9 Übertragung aus
Kategorie 28

56 355 640

IIB 28 Stück 115 272 000 123 341 040 – 6 440 000 – 4 000 – 5,6 Übertragung auf
Kategorien 6, 9 und

20

116 901 040
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1573/2003 DER KOMMISSION
vom 4. September 2003

zur Genehmigung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Beklei-
dung mit Ursprung in der Republik Indien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 138/2003 (2), insbe-
sondere Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der am 31. Dezember 1994 paraphierten Verein-
barung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und
der Republik Indien über den Marktzugang für Textil-
waren (3) prüft die Kommission wohlwollend die Anträge
der indischen Regierung auf Anwendung „besonderer
Flexibilität“.

(2) Am 6. Juni 2003 stellte die Republik Indien einen
Antrag auf Übertragungen zwischen den Kategorien, den
sie am 4. August 2003 änderte.

(3) Die von der Republik Indien beantragten Übertragungen
liegen im Rahmen der Flexibilitätsgrenzen nach Artikel 7
und Anhang VIII der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93.

(4) Daher ist es angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, dass diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie baldmöglichst in Anspruch nehmen
können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 17 der
Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 eingesetzten Textilaus-
schusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 2003 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in der Repu-
blik Indien nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung
genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. September 2003

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

664 Indien

Menge nach
Anpassungen

Anpassung

Gruppe Kategorie Einheit Höchstmenge
2003

Menge in
Einheiten

Menge in
Tonnen % Flexibilität

Neue Menge
nach Anpas-

sungen

IA 3 kg 35 804 000 35 804 000 – 4 500 000 – 4 500 – 12,6 Übertragung auf
Kategorie 4, 6 und

7

31 304 000

IB 4 Stück 87 733 000 88 068 700 12 960 000 2 000 14,8 Übertragung aus
Kategorie 3

101 028 700

IB 6 Stück 12 259 000 12 310 700 1 760 000 1 000 14,4 Übertragung aus
Kategorie 3

14 070 700

IB 7 Stück 74 350 000 74 513 600 8 325 000 1 500 11,2 Übertragung aus
Kategorie 3

82 838 600
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1574/2003 DER KOMMISSION
vom 4. September 2003

zur Genehmigung von Übertragungen zwischen den Höchstmengen für Textilwaren und Beklei-
dung mit Ursprung in der Volksrepublik China

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 138/2003 (2), insbe-
sondere Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 5 des am 9. Dezember 1988 paraphierten
und mit dem Beschluss 90/647/EWG des Rates (3) geneh-
migten Abkommens zwischen der Gemeinschaft und der
Volksrepublik China über den Handel mit Textilwaren
sowie nach Artikel 8 des am 19. Januar 1995 para-
phierten und mit dem Beschluss 95/155/EG des Rates (4)
genehmigten Abkommens zwischen der Gemeinschaft
und der Volksrepublik China über den Handel mit Textil-
waren, die nicht vom bilateralen MFA-Abkommen
erfasst sind, beide Abkommen zuletzt geändert durch
das am 19. Mai 2000 paraphierte und mit dem
Beschluss 2000/787/EG des Rates (5) genehmigte
Abkommen in Form eines Briefwechsels, können
Übertragungen zwischen den Kategorien und zwischen
den Kontingentsjahren vereinbart werden. Die vorste-
henden Flexibilitätsbestimmungen wurden dem Text-
ilaufsichtsorgan der Welthandelsorganisation nach dem
Beitritt Chinas zu dieser Organisation notifiziert.

(2) Am 23. Juni 2003 beantragte die Volksrepublik China
Übertragungen vom Kontingentsjahr 2002 auf das
Kontingentsjahr 2003.

(3) Die von der Volksrepublik China beantragten Übertra-
gungen liegen im Rahmen der Flexibilitätsgrenzen nach
Artikel 5 des Abkommens zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und der Volksrepublik China über den
Handel mit Textilwaren, die auch in Anhang VIII der
Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 aufgeführt sind.

(4) Daher ist es angemessen, dem Antrag stattzugeben.

(5) Es ist wünschenswert, dass diese Verordnung am Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, damit die Wirt-
schaftsbeteiligten sie baldmöglichst in Anspruch nehmen
können.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des mit Artikel 17 der
Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 eingesetzten Textilaus-
schusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Kontingentsjahr 2003 werden Übertragungen zwischen
den Höchstmengen für Textilwaren mit Ursprung in der Volks-
republik China, die im Abkommen zwischen der Gemeinschaft
und der Volksrepublik China über den Handel mit Textilwaren
festgelegt sind, nach Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung
genehmigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 4. September 2003

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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ANHANG

720 China Anpassung
Übertragung aus dem Jahr 2002

Gruppe Kategorie Einheit Höchstmenge
2003

Menge nach
vorherigen

Anpassungen (1)

Menge nach
Anwendung der

normalen
Flexibilität

(Übertrag 3%)

Menge % Angepasste neue
Menge

IA 1 kg 4 491 000 4 094 950 4 229 680 179 640 4,0 4 409 320

IA 2a kg 3 765 000 3 802 650 3 915 600 54 716 1,5 3 970 316

IA 3a kg 770 000 777 700 800 800 20 843 2,7 821 643

IB 5a Stück 244 000 244 000 251 320 9 760 4,0 261 080

IB 7 Stück 13 277 000 13 277 000 13 675 310 31 423 0,2 13 706 733

IIA 9 kg 6 079 000 6 443 740 6 626 110 41 148 0,7 6 667 258

IIA 22 kg 17 975 000 14 565 639 15 104 889 719 000 4,0 15 823 889

IIA 23 kg 11 558 000 2 558 000 2 904 740 462 320 4,0 3 367 060

IIB 12 Stück 32 721 000 33 752 070 34 733 700 462 679 1,4 35 196 379

IIB 13 Stück 516 216 000 522 090 360 537 576 840 3 641 881 0,7 541 218 721

IIB 14 Stück 14 608 000 14 608 000 15 046 240 584 320 4,0 15 630 560

IIB 15 Stück 17 404 000 17 952 430 18 474 550 136 227 0,8 18 610 777

IIB 16 Stück 16 196 000 17 167 760 17 653 640 647 840 4,0 18 301 480

IIB 17 Stück 12 187 000 12 187 000 12 552 610 487 480 4,0 13 040 090

IIB 26 Stück 5 523 000 5 854 380 6 020 070 75 802 1,4 6 095 872

IIB 28 Stück 81 202 000 86 074 120 88 510 180 3 248 080 4,0 91 758 260

IIB 83 kg 9 673 000 9 985 960 10 276 150 99 627 1,0 10 375 777

IIIB 97 kg 2 514 000 2 664 840 2 740 260 100 560 4,0 2 840 820

Sonstige X20 kg 50 000 50 000 51 500 2 000 4,0 53 500

Sonstige X117 kg 589 000 624 340 642 010 23 560 4,0 665 570

Sonstige X118 kg 1 394 000 1 477 640 1 519 460 55 760 4,0 1 575 220

Sonstige X122 kg 194 000 194 000 199 820 7 760 4,0 207 580

Sonstige X136A kg 436 000 436 000 449 080 17 440 4,0 466 520

Sonstige X156 kg 3 406 000 3 406 000 3 508 180 136 240 4,0 3 644 420

Sonstige X157 kg 12 489 000 12 295 680 12 670 350 499 560 4,0 13 169 910

Sonstige X159 kg 4 279 000 4 279 000 4 407 370 171 160 4,0 4 578 530

(1) Normale Flexibilität (Übertragungen zwischen Kategorien)
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1575/2003 DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (4),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-

tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1166/2003 der Kommission (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1558/
2003 (6), festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die
Änderung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang
zur vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 6. September 2003 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 5. September 2003 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weiß-
zucker, Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und

zusätzlichen Zölle

(in EUR)

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg
Eigengewicht Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht

1701 11 10 (1) 15,39 8,87

1701 11 90 (1) 15,39 15,17

1701 12 10 (1) 15,39 8,64

1701 12 90 (1) 15,39 14,66

1701 91 00 (2) 18,55 17,42

1701 99 10 (2) 18,55 11,97

1701 99 90 (2) 18,55 11,97

1702 90 99 (3) 0,19 0,45

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang I Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates (ABl. L 178 vom
30.6.2001, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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RICHTLINIE 2003/80/EG DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zwecks Einführung des Symbols für die Verwendungsdauer der kosmetischen Mittel in Anhang
VIIIa der Richtlinie 76/768/EWG des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli
1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über kosmetische Mittel (1), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2003/15/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (2),

gestützt auf die Richtlinie 2003/15/EG, insbesondere auf
Artikel 1 Ziffer 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zwecks Verbesserung der Information des Verbrauchers
ist darauf zu achten, dass den kosmetischen Mitteln eine
genauere Angabe zu deren Haltbarkeit beigegeben wird.

(2) Bei kosmetischen Mitteln mit einer Mindesthaltbarkeits-
dauer von über 30 Monaten ist anzugeben, wie lange sie
in geöffnetem Zustand noch verwendbar sind, ohne dass
der Verbraucher Schaden nehmen kann.

(3) Hierfür ist in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Richt-
linie 76/768/EWG des Rates ein Symbol mit anschlie-
ßender Angabe der Verwendungsdauer (ausgedrückt in
Monaten und/oder Jahren) vorgesehen.

(4) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses „Kosmetische Mittel“ überein —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang VIIIa der Richtlinie 76/768/EWG wird durch das
Symbol und den Text im Anhang zu dieser Richtlinie ergänzt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens am
11. September 2004 nachzukommen. Sie teilen der Kommis-
sion unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit
und fügen eine Entsprechungstabelle dieser Rechtsvorschriften
und der vorliegenden Richtlinie bei.

Bei Verabschiedung der einschlägigen Bestimmungen durch die
Mitgliedstaaten wird darin auf die vorliegende Richtlinie hinge-
wiesen bzw. es wird bei ihrer amtlichen Veröffentlichung ein
entsprechender Hinweis beigefügt. Die Mitgliedstaaten
entscheiden, auf welche Art und Weise dieser Hinweis zu
erfolgen hat.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Symbol, das gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Richtlinie 76/768/EWG des Rates (1) einen geöffneten Cremetopf
darstellt.
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RICHTLINIE 2003/81/EG DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG der Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Molinat,
Thiram und Ziram

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/79/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommis-
sion vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbe-
stimmungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2266/2000 (4), wurde eine Liste von Wirkstoffen in
Pflanzenschutzmitteln aufgestellt, die im Hinblick auf
ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/
414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
Molinat, Thiram und Ziram.

(2) Die Auswirkungen dieser Wirkstoffe auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 für
eine Reihe von durch die Antragsteller vorgeschlagenen
Anwendungen geprüft. Mit der Verordnung (EG) Nr.
933/94 der Kommission vom 27. April 1994 über die
Festsetzung der Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln
und die Bestimmung der Bericht erstattenden Mitglied-
staaten zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr.
3600/92 (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2230/95 (6), wurden folgende Mitgliedstaaten zu
Berichterstattern ernannt, die der Kommission anschlie-
ßend gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verord-
nung (EWG) Nr. 3600/92 ihre jeweiligen Bewertungsbe-
richte mit Empfehlungen übermittelt haben. Für Molinat
war Portugal Bericht erstattender Mitgliedstaat und alle
relevanten Informationen wurden am 30. November
1998 übermittelt. Für Thiram war Belgien Bericht erstat-
tender Mitgliedstaat und die relevanten Informationen
wurden am 15. Januar 1998 übermittelt. Für Ziram war
ebenfalls Belgien Bericht erstattender Mitgliedstaat, und
die relevanten Informationen wurden am 9. Juni 1998
übermittelt.

(3) Diese Bewertungsberichte wurden von den Mitglied-
staaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit geprüft.

(4) Die Prüfungen aller Wirkstoffe wurde am 4. Juli 2003 in
Form des Beurteilungsberichts der Kommission für
Molinat, Thiram und Ziram abgeschlossen.

(5) Im Rahmen der Prüfungen von Molinat, Thiram und
Ziram wurden keine offenen Fragen oder Bedenken laut,
die eine Konsultation des Wissenschaftlichen
Ausschusses „Pflanzen“ erfordert hätten.

(6) Die verschiedenen Untersuchungen haben ergeben, dass
Pflanzenschutzmittel, die Molinat, Thiram oder Ziram
enthalten, im Allgemeinen die Anforderungen gemäß
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Richtlinie
91/414/EWG erfüllen, insbesondere hinsichtlich der
geprüften und in dem Beurteilungsbericht der Kommis-
sion genannten Anwendungen. Um sicherzustellen, dass
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln mit diesen Wirk-
stoffen in allen Mitgliedstaaten gemäß den Bestim-
mungen der Richtlinie 91/414/EG erteilt werden
können, sollten diese Wirkstoffe daher in Anhang I der
genannten Richtlinie aufgenommen werden.

(7) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine
angemessene Frist einzuräumen, um es den Mitglied-
staaten und Interessierten zu ermöglichen, sich auf die
sich daraus ergebenden neuen Anforderungen vorzube-
reiten.

(8) Nach der Aufnahme ist den Mitgliedstaaten eine ange-
messene Frist einzuräumen, um die Bestimmungen der
Richtlinie 91/414/EWG über Pflanzenschutzmittel, die
Molinat, Thiram oder Ziram enthalten, umzusetzen und
insbesondere bestehende Zulassungen zu überprüfen,
damit sichergestellt ist, dass die in Anhang I der Richt-
linie 91/414/EWG festgelegten Bedingungen bezüglich
dieser Wirkstoffe erfüllt werden. Für die Übermittlung
und Bewertung der für jedes Pflanzenschutzmittel voll-
ständigen Unterlagen gemäß den in der Richtlinie 91/
414/EWG festgelegten einheitlichen Grundsätzen ist ein
längerer Zeitraum vorzusehen.

(9) Die Richtlinie 91/414/EWG ist daher entsprechend zu
ändern.

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wird gemäß dem Anhang
der vorliegenden Richtlinie geändert.
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Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis spätestens
31. Januar 2005 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie unter-
richten die Kommission unverzüglich hiervon.

Sie wenden diese Bestimmungen ab 1. Februar 2005 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtli-
chen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten überprüfen die Zulassung jedes
einzelnen molinat-, thiram- oder ziramhaltigen Pflanzenschutz-
mittels, um sicherzustellen, dass die in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG festgelegten Bedingungen für diese Wirkstoffe
eingehalten wurden. Die Zulassung wird erforderlichenfalls bis
spätestens 31. Januar 2005 geändert oder widerrufen.

(2) Nach den einheitlichen Grundsätzen gemäß Anhang VI
der Richtlinie 91/414/EWG und anhand von Unterlagen, die
die Anforderungen von Anhang III der genannten Richtlinie
erfüllen, unterziehen die Mitgliedstaaten jedes zugelassene
Pflanzenschutzmittel, das als einzigen Wirkstoff oder als einen

von mehreren Wirkstoffen, die spätestens am 31. Juli 2004
insgesamt in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgelistet
sind, Molinat, Thiram oder Ziram enthält, einer Neubewertung.
Sie entscheiden auf der Grundlage dieser Bewertung, ob das
Pflanzenschutzmittel die Bedingungen gemäß Artikel 4 Absatz
1 Buchstaben b), c), d) und e) der Richtlinie 91/414/EWG
erfüllt. Erforderlichenfalls wird die Zulassung der betreffenden
Pflanzenschutzmittel bis spätestens 31. Juli 2008 geändert oder
widerrufen.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. August 2004 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

In Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG werden folgende Einträge am Ende der Tabelle angefügt

Nr.
Gebräuchliche

Bezeichnung, Kenn-
nummern

IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Inkrafttreten Aufnahme befristet bis Besondere Bedingungen

„72 Molinat
CAS-Nr. 2212-67-1
CIPAC-Nr. 235

S-ethyl-azepane-1-
carbothioate
S-ethyl-perhydroaze-
pine-1-carbothioate
S-ethyl-perhydroaze-
pine-1-thiocarboxilate

950 g/kg 1. August 2004 31. Juli 2014 Nur Anwendungen als Herbizid dürfen zugelassen werden.
Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI sind die
Schlussfolgerungen des vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette
und Tiergesundheit am 4. Juli 2003 abgeschlossenen Beurteilungsberichts
über Molinat und insbesondere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen.
Bei dieser Gesamtbewertung sollten die Mitgliedstaaten
— besonders auf die Möglichkeit der Grundwasserverschmutzung achten,

wenn der Wirkstoff in Gebieten mit empfindlichen Böden und/oder
extremen Klimabedingungen ausgebracht wird. Zulassungsbedingungen
sollten gegebenenfalls Maßnahmen zur Risikobegrenzung umfassen;

— besonders auf die Möglichkeit des Wirkstofftransports über die Luft in die
nähere Umgebung achten.

73 Thiram
CAS-Nr. 137-26-8
CIPAC-Nr. 24

Tetramethylthiuram-
disulfide
Bis(dimethylthiocarba-
moyl)-disulfide

960 g/kg 1. August 2004 31. Juli 2014 Nur Anwendungen als Fungizid oder Repellent dürfen zugelassen werden.
Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI sind die
Schlussfolgerungen des vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette
und Tiergesundheit am 4. Juli 2003 abgeschlossenen Beurteilungsberichts
über Thiram und insbesondere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen.
Bei dieser Gesamtbewertung sollten die Mitgliedstaaten
— besonders auf den Schutz von Wasserorganismen achten. Gegebenenfalls

sind Maßnahmen zur Risikobegrenzung zu treffen;
— besonders auf den Schutz von kleinen Säugetieren und Vögeln achten,

wenn der Wirkstoff zur Saatgutbehandlung im Frühjahr verwendet wird.
Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Risikobegrenzung zu treffen.

74 Ziram
CAS-Nr. 137-30-4
CIPAC-Nr. 31

Zink-bis(dimethyldi-
thiocarbamate)

950 g/kg (FAO-
Spezifikation)
Arsen: max.
250 mg/kg
Wasser: max.
1,5 %

1. August 2004 31. Juli 2014 Nur Anwendungen als Fungizid oder Repellent dürfen zugelassen werden.
Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Anhang VI sind die
Schlussfolgerungen des vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette
und Tiergesundheit am 4. Juli 2003 abgeschlossenen Beurteilungsberichts
über Ziram und insbesondere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen.
Bei dieser Gesamtbewertung sollten die Mitgliedstaaten
— besonders auf den Schutz von Nicht-Zielarthropoden und Wasserorga-

nismen achten. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Risikobegrenzung
zu treffen;

— die akute Exposition von Verbrauchern über die Nahrung im Hinblick
auf künftige Änderungen der Rückstandshöchstwerte beachten.

(1) Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind dem Beurteilungsbericht zu entnehmen.“
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 5. September 2003

zur Festsetzung der endgültigen hektarbezogenen Mittelzuweisungen des Wirtschaftsjahres
2002/03 an die Mitgliedstaaten für die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen im

Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 3147)

(2003/638/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Wein (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/
2003 (2), insbesondere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 und der
Verordnung (EG) Nr. 1227/2000 der Kommission vom
31. Mai 2000 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates über die
gemeinsame Marktorganisation für Wein hinsichtlich des
Produktionspotenzials (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1203/2003 (4), wurden die
Vorschriften für die Umstrukturierung und Umstellung
der Rebflächen und insbesondere die Vorschriften betref-
fend das Produktionspotenzial festgelegt.

(2) Die Durchführungsbestimmungen betreffend die finan-
zielle Planung und die Beteiligung an der Finanzierung
der Umstrukturierungs- und Umstellungsmaßnahmen in
der Verordnung (EG) Nr. 1227/2000 sehen vor, dass die
Bezugnahmen auf ein bestimmtes Haushaltsjahr als
Bezugnahmen auf die von den Mitgliedstaaten zwischen
dem 16. Oktober eines Jahres und dem 15. Oktober des
darauf folgenden Jahres tatsächlich getätigten Zahlungen
zu verstehen sind.

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 legt die Kommission auf der Grundlage
objektiver Kriterien unter Würdigung des Einzelfalls und
des jeweiligen Bedarfs sowie des zur Erreichung des Ziels
der Regelung zu leistenden Aufwands vorläufige
jährliche Mittelzuweisungen an die Mitgliedstaaten fest.

(4) Die Kommission hat die vorläufigen Mittelzuweisungen
für das Weinwirtschaftsjahr 2002/03 mit der Entschei-
dung 2002/666/EG (5) festgelegt.

(5) Gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1493/1999 werden die vorläufigen Mittelzuweisungen
auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgaben und der
revidierten Ausgabenprognosen der Mitgliedstaaten unter
Berücksichtigung des Ziels der Regelung und entspre-
chend den verfügbaren Mitteln angepasst.

(6) Gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1227/2000 sind die getätigten und festgestellten
Ausgaben der Mitgliedstaaten auf die ihnen mit der
Entscheidung 2002/666/EG zugewiesenen Mittel
begrenzt. Diese Begrenzung findet in diesem Haushalts-
jahr auf Spanien, Frankreich, Italien, Österreich und
Portugal Anwendung.

(7) Gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c) der Verord-
nung (EG) Nr. 1227/2000 können die Mitgliedstaaten
Anträge auf die weitere Finanzierung von Ausgaben im
laufenden Haushaltsjahr übermitteln. Gemäß Artikel 17
Absatz 3 derselben Verordnung werden die Anträge
derjenigen Mitgliedstaaten anteilsmäßig berücksichtigt,
die die ihnen ursprünglich zugewiesenen Mittel ausge-
geben haben, wobei die Mittel verwendet werden, die
verfügbar sind, nachdem die Summe der gemäß Artikel
16 Absatz 1 Buchstaben a) und b) gemeldeten und gege-
benenfalls in Anwendung von Artikel 17 Absätze 1 und
3 berichtigten Beträge für alle Mitgliedstaaten von den
gesamten Mittelzuweisungen an alle Mitgliedstaaten
abgezogen worden ist. Diese Bestimmung findet in
diesem Haushaltsjahr auf Spanien, Frankreich, Italien,
Österreich und Portugal Anwendung.
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(8) Die Bestimmungen von Artikel 17 Absätze 1 und 2
finden in diesem Haushaltsjahr auf Luxemburg Anwen-
dung.

(9) Die Bestimmungen von Artikel 17 Absatz 4 finden in
diesem Haushaltsjahr auf keinen Mitgliedstaat Anwen-
dung.

(10) Die Kommission hat von Spanien zusätzliche Angaben
über die Fläche in Hektar erhalten, auf die sich die
Zuweisung der Entscheidung 2002/666/EG bezieht.
Aufgrund dieser Angaben ist die Zuweisung dieses
Mitgliedstaats zu ändern —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die endgültigen hektarbezogenen Zuweisungen des Wirt-
schaftsjahres 2002/03 an die Mitgliedstaaten zur Umstrukturie-

rung und Umstellung von Rebflächen im Rahmen der Verord-
nung (EG) Nr. 1493/1999 für das Haushaltsjahr 2003 sind
dem Anhang zu entnehmen.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. September 2003

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Endgültige hektarbezogene Mittelzuweisungen des Wirtschaftsjahrs 2002/03 an die Mitgliedstaaten zur
Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 für das

Haushaltsjahr 2003

Mitgliedstaat Fläche
(ha)

Mittelzuweisung
(EUR)

Deutschland 2 136 12 481 433

Griechenland 1 358 7 132 661

Spanien 23 902 160 033 831

Frankreich 14 635 95 431 219

Italien 18 660 123 950 907

Luxemburg — —

Österreich 1 918 10 602 842

Portugal 5 362 33 567 107

Insgesamt 67 971 443 200 000
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